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VORWORT ZUR ERSTEN AUFLAGE 
Täglich werden an die Handelskammer Hamburg mündlich, fern-

mündlich und schriftlich zahlreiche Auskunftsersuchen gerichtet, die sich 
auf Rechtsfragen beziehen, die bei der Abwicklung von Abladegeschäften 
in die Erscheinung getreten sind und zu Meinungsverschiedenheiten 
unter den Kontrahenten geführt haben. Grundsätzlich lehnt die Handels-
kammer es ab, konkrete oder abstrakte Rechtsauskünfte zu erteilen, da 
sie damit den ihr zugewiesenen Funktionsbereich überschreiten würde. 
Überdies würde die Handelskammer den Anfragenden regelmäßig einen 
schlechten Dienst erweisen, da sich auf aus dem Zusammenhang gerissene 
Fragen, auch wenn diese noch so sorgfältig formuliert zu sein scheinen, 
ohne Kenntnis des gesamten Tatbestandes nicht eine kurze und präzise 
Antwort geben läßt, die auch nur mit fünfzigprozentiger Wahrscheinlich-
keit Anspruch auf Richtigkeit erheben könnte. Auskunft erteilt die Handels-
kammer lediglich über die in den einzelnen Handelszweigen bestehenden 
Handelsgebräuche. Was die Feststellung derartiger Handelsgebräuche an-
belangt, so hat die Handelskammer Hamburg sich mit Recht die größte 
Zurückhaltung auferlegt und die von vielen anderen Handelskammern 
beobachtete Tendenz, aktuellen Streitigkeiten durch Konstruktion rein 
kasuistischer „Usancen" zu Leibe zu gehen, vermieden. Um den prak-
tischen Bedürfnissen zu genügen, hat die Handelskammer auf Grund 
eines besonderen Regulativs das „Schiedsgericht der Handelskammer" 
geschaffen, das eine von der Handelskammer unabhängige Organisation 
darstellt. In zahlreichen Fällen haben mich aber rechtsuchende Parteien, 
die sich an die Handelskammer gewandt und einen ablehnenden Bescheid 
erhalten haben, vorwurfsvoll gefragt: „Warum gibt die Handelskammer 
nicht allgemeine, das Abladegeschäft betreffende Usancen oder Richt-
linien heraus, die jedem als Informationsquelle dienen können? Wenn 
seit Jahrzehnten in Hamburg täglich Hunderte von Abladegeschäften zur 
Abwicklung gekommen sind, so muß doch der vorliegende Fall bereits 
praktisch geworden sein und eine Lösung in diesem oder jenem Sinne 
gefunden haben? Wie kann ich diese Lösung finden?" 

Es läßt sich nicht bestreiten, daß im Laufe der Jahrzehnte auf dem 
Gebiete des Abladegeschäfts zahlreiche Usancen — und in gewissem 
Umfange bereits ein Handelsgewohnheitsrecht — herangereift sind. Der 
Zeitpunkt, diese reifen Früchte im Wege einer umfangreichen Usancen-
Kodifikation einzuheimsen, ist jedoch noch nicht gekommen. Die vor-
liegende Arbeit soll eine Zwischenlösung schaffen. Sie will dem Kauf-
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mann und dem praktischen Juristen einen kurzen Überblick über das 
Recht des Abladegeschäfts gewähren, so wie dieses sich zurzeit im Spiegel 
der kaufmännischen Verkehrsauffassung und der Rechtsprechimg der 
Schiedsgerichte und der ordentlichen Gerichte darstellt. Dem Kaufmann, 
der auf Grund seiner praktischen Erfahrung das Recht intuitiv findet, 
soll die folgende Darstellung die Möglichkeit gewähren, sich auch kon-
struktiv mit dem Recht des Abladegeschäfts vertraut zu machen. 

Hamburg , im März 1933 
Dr. Hans Haage 

VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE 
Wenn ich mich entschlossen habe, eine zweite Auflage meines kleinen 

Handbuches „Das Abladegeschäft" erscheinen zu lassen, so ist das zurück-
zuführen auf zahlreiche Wünsche, die von allen Seiten in dieser Richtimg 
an mich herangetragen sind. Da das Abladegeschäft in fünf Kriegsjahren 
und fünf Nachkriegsjahren vollständig geruht hat, so wäre an sich die 
Zeit, es einmal gründlich zu überholen und seine Struktur zu ergänzen 
und zu erweitern, noch nicht gekommen. Erfreulicherweise ist es jedoch 
gelungen, das Abladegeschäft von den ihm von der JEIA auferlegten 
Fesseln allmählich wieder zu befreien und ihm durch Wiederzulassung 
des Individual-Imports die alte Bedeutung zu geben, die ihm zukommt. 

Nachdem das Abladegeschäft sich fast 10 Jahre in einem Dornröschen-
schlaf befunden hat, sind die Kenntnisse betr. seine Struktur in weiten 
Kreisen der Kaufmannschaft geschwunden oder zum mindesten stark ge-
sunken. Die alten Praktiker, die in das Recht des Abladegeschäfts auf 
Grund einer jahrelangen Praxis hineingewachsen waren und diese voll-
ständig beherrschten, sind so gut wie ausgestorben. Der kaufmännische 
Nachwuchs, der sich nunmehr mit der Abwicklung von Abladegeschäften 
zu befassen hat, sieht sich daher vor schwierige Aufgaben gestellt. Es ist 
demnach mehr denn je eine theoretische Schulung des Nachwuchses er-
forderlich, damit Fehler bei der Abwicklung von Abladegeschäften und 
damit verbundene, unter Umständen beträchtliche finanzielle Schädi-
gungen vermieden werden. 

Die Internationale Handelskammer wird demnächst die sogenannten 
„handelsüblichen Vertragsklauseln", die auch die Cif-, Fob- und ab Kai-
Klauseln enthalten, neu herausgeben. Es handelt sich hier um die Samm-
lung von diese Klauseln betreffenden Auslegungsgrundsätzen in etwa 30 
bis 40 Staaten der Welt. Erfreulicherweise hat sich bei den grundsätzlichen 
Vorarbeiten, die die Deutsche Gruppe der Internationalen Handelskammer 
geleistet hat, gezeigt, daß sich im ganzen Bundesgebiet in allen Sparten 
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der Wirtschaft eine fast einheitliche Auffassung betr. die Auslegung der 
erwähnten Klauseln gebildet hat. Demnach ist das Recht des Abladege-
schäfts aus den Kinderschuhen der Usancen herausgewachsen. Es hat sich 
zu einem einheitlichen Handelsgewohnheitsrecht entwickelt. 

Im großen und ganzen gleicht die zweite Auflage der ersten. Verände-
rungen sind nicht vorgenommen, die Ausführungen zu einzelnen Fragen-
komplexen sind jedoch ergänzt worden. So ist insbesondere im § 5 der 
Unterschied zwischen einer befristeten oder terminierten Abladung bzw. 
Verschiffimg und einer unbefristeten oder unterminierten Abladung bzw. 
Verschiffung mit einem bestimmten Dampfer dargelegt. Was die viel 
umstrittene Unzulässigkeit der zweiten Andienung anbelangt, so sind im 
§ 12 ergänzende Ausführungen darüber gemacht, welche Erwägungen zu 
dieser einschneidenden Rechtsauffassung geführt haben. 

Der § 14 enthält zusätzliche Ausführungen über den Umfang und die 
Grenze des Untersuchungs- und Rügerechts des Cif-Käufers. 

Ich darf meine Ausführungen schließen, indem ich der Hoffnung Aus-
druck verleihe, das vorliegende Handbuch möge dazu beitragen, die Kennt-
nisse der Struktur des Abladegeschäfts in allen Kreisen der Wirtschaft 
und der Juristen zu vertiefen und dazu führen, daß das Abladegeschäft 
wieder so kunstgerecht und pfleglich behandelt wird wie vor 15 Jahren. 

Hamburg , im Mai 1950. 
Dr. Hans Haage 
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